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Deckungsvorschlag:

Datum: Unterschrift: 
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Antrag bitte unterschrieben einreichen sowie elektronisch zur Weiterbearbeitung an ratsbuero@koethen-stadt.de senden.

ggfs. Gesetzliche Grundlagen:

Höhe (geschätzt):

Begründung:

Haushaltsmittel erforderlich:

Beschlussentwurf:

Betreff des 

Tagesordnungspunktes:

Antrag auf einen Tagesordnungspunkt                Einreichungsfrist 14 Tage vor der Sitzung

§ 43 Abs. 3 S. 1 KVG i.V.m. § 2 Abs. 2 Geschäftsordnung

Antragsteller:

für Gremium: □ Stadtrat 

□ Hauptausschuss 

□ Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss 

□ Sozial- und Kulturausschuss 

□ Rechnungsprüfungsausschuss 

□ Heimausschuss
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zum Antrag auf einen Tagesordnungspunkt

Begründung:  (Darlegung des Sachverhaltes)


	nein: On
	Datum: 04. September 2019
	Antragsteller: Fraktion "IG Bürger für Köthen (Anhalt) & Umg." - H. Stahl
	ja: Off
	ggfs: 
	 Gesetzliche Grundlagen: 

	Höhe (geschätzt): 
	Deckungsvorschlag: 
	Stadtrat: Ja
	Hauptausschuss: Off
	Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss: Off
	Sozial- und Kulturausschuss: Off
	Rechnungsprüfungsausschuss: Off
	Heimausschuss: Off
	Betreff des Tagesordnungspunktes: - neu -
	Beschlussentwurf: Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung mit Stand 01.08.2017 wie folgt zu fassen und nach unmittelbarem Inkrafttreten anzuwenden:"(2) Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mit- glieder für die Dauer der Wahlperiode einen Vorsitzenden und bis zu drei Stellvertreter, die jeweils nicht derselben und auch nicht der Fraktion des Vorsitzenden angehören. Die Reihenfolge der Stellvertreter richtet sich nach der bei der Wahl erzielten Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht." 
	Begründung: Die bestehende Regelung ist angesichts von derzeit acht Fraktionen nicht mehr zeitgemäß und nicht praxisorientiert. Sie ist zudem ungenau definiert. Demnach wären gegenwärtig acht Stellvertreter des Vorsitzenden zu wählen und somit ein Viertel der ehrenamtlichen Mitglieder mit der Funktion des Vorsitzenden bzw. eines Stellvertreters betraut - was nicht einem gewissen "Posten-Tamtam"entbehrt.Die Formulierung, dass sich die Anzahl der Stellvertreter nach der Anzahl der Fraktionen zum Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung richtet, legt zudem die Vermutung nahe, dass aus jeder Fraktion ein Stellvertreter zu wählen ist. Dies ist jedoch nicht unmittelbar aus dem Wortlaut ableitbar.Für die unverhältnismäßig hohe Zahl an Stellvertretern ist zudem weder ein Grund ersichtlich, noch scheint eine Notwendigkeit gegeben. Jedes ehrenamtliche Mitglied der Vertretung, das sich um die Position des Vorsitzenden oder eines Stellvertreters bewirbt, sollte und wird dies unter Abwägung seiner physischen und psychischen Verfassung sowie der zeitlichen Belastung und Verfügbarkeit tun.  Der Stellvertreterfall wird dadurch zum Ausnahmefall.Die vorgeschlagene Neuregelung trägt dem Rechnung; sie entlastet zudem von Sitzungsterminen.Denn das Gremium "Stadtratsvorstand" ist abgeschafft. Die Festlegung der Tagesordnung richtet sich zukünftig und ausschließlich nach § 53 Absatz 4 Satz 1 KVG LSA.Der Stadtrat kann Grundsätze zur Aufstellung der Tagesordnung beschließen, die die Transparenz sowie die Interessen der Fraktionen gewährleisten. Es wird angeregt, davon Gebrauch zu machen. Beschlussentwurf: (Volltext)Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt, § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung mit Stand 01.08.2017 wie folgt zu fassen und nach unmittelbarem Inkrafttreten anzuwenden:"(2) Der Stadtrat wählt aus dem Kreis der ehrenamtlichen Mitglieder für die Dauer der Wahlperiode einen Vorsitzenden und bis zu drei Stellvertreter, die jeweils nicht derselben und auch nicht der Fraktion des Vorsitzenden angehören. Die Reihenfolge der Stellvertreter richtet sich nach der bei der Wahl erzielten Stimmenzahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende des Stadtrates zieht."   


